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://: Zustimmung  

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 10.0197.01 vom 2. März 2010 sowie in den Bericht der Wirtschafts- 
und Abgabekommission Nr. 10.0197.02 vom 9. August 2010, beschliesst: 

 

I. 

 

Das Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) vom 12. April 2000 wird wie 
folgt geändert: 
 
§ 136 Abs. 1 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 

 
 Ebenso ist die Steuerrekurskommission zuständig für die Rechtsprechung über 

Rekurse gegen Einspracheentscheide der Landgemeinden betreffend die 
kommunale Einkommens- oder Grundstückgewinnsteuer, sofern die 
Steuerrekurskommission in den kommunalen Steuerordnungen als Rekursinstanz 
bezeichnet wird. 

 
§ 164 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 

 2 Die Rekursschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Die 
Beweismittel sind der Rekursschrift beizulegen oder, soweit dies nicht möglich ist, 
genau zu bezeichnen. Für die Begründung kann die Frist erstreckt werden. 

 
§ 164 wird um folgenden Abs. 4 ergänzt: 

Ablage:     
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 4 Der Rekurs hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Diese kann jedoch 
entzogen werden. 

 
§ 165 erhält folgende neue Fassung: 

 

 § 165. Das Rekursverfahren richtet sich unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses 
Gesetzes nach den Vorschriften des Gesetzes über die Verfassungs- und 
Verwaltungsrechtspflege. 

 
Es wird folgender neuer § 165a eingefügt: 

 

 § 165a. Die Instruktion des Verfahrens obliegt der Präsidentin oder dem Präsidenten 
der Steuerrekurskommission. Sie oder er trifft alle nötigen prozessleitenden 
Massnahmen wie die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege, den Entzug der 
aufschiebenden Wirkung oder die Anordnung der erforderlichen Untersuchungs- 
und Beweismassnahmen. 

 2 Das Präsidium kann Kommissionssekretärinnen und Kommissionssekretäre mit 
der stellvertretenden Wahrnehmung von Instruktionsaufgaben beauftragen. 

 
§ 166 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 

 2 Die Steuerverwaltung kann bis zum Abschluss des Schriftenwechsels den 
Einsprache-entscheid in Wiedererwägung ziehen. 

 
§ 167 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 

 

 § 167. Die Präsidentin oder der Präsident der Steuerrekurskommission kann von 
sich aus oder auf Antrag eines Kommissionsmitglieds oder einer Partei die 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung ansetzen. 

 
§ 167 wird um folgenden Abs. 2 ergänzt: 

 

 2 In Steuerstrafsachen findet eine mündliche Verhandlung statt, sofern die Parteien 
nicht darauf verzichten. 

 
Es wird folgender neuer § 168a eingefügt: 

 

 e) Zuständigkeiten 

 § 168a. Die Präsidentin oder der Präsident der Steuerrekurskommission entscheidet 
als Einzelrichterin bzw. Einzelrichter 

 a) über die Abschreibung des Verfahrens wegen Rekursrückzugs, 
Rekursanerkennung durch Wiedererwägung, Gegenstandslosigkeit, Säumnis, 
Nichtleistung des Kostenvorschusses oder anderer Dahinfallensgründe, 

 b) wenn auf Rekurse wegen Verspätung oder aus anderen Gründen nicht 
eingetreten werden kann, 

 c) in Fällen, in denen ein Gesuch um Steuererlass oder Stundung Gegenstand des 
Verfahrens bildet, 
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 d) bei offensichtlich abzuweisenden oder gutzuheissenden Rekursen. 

 2 Die Präsidentin oder der Präsident kann eine Streitsache an die 
Steuerrekurskommission zur Entscheidung vorlegen, wenn die Bedeutung des 
Falles oder der zu entscheidenden Rechtsfragen dies als angezeigt erscheinen 
lässt. 

 3 Der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten, gegebenenfalls einem anderen 
Mitglied der Steuerrekurskommission stehen die gleichen Befugnisse zu wie der 
Präsidentin oder dem Präsidenten der Steuerrekurskommission. 

 

§ 169 wird um folgenden Abs. 4 ergänzt: 

 4 Sie kann ihre Entscheide ohne Begründung mitteilen und den Parteien anzeigen, 
dass sie binnen zehn Tagen schriftlich die Begründung verlangen können, 
ansonsten der Entscheid in Rechtskraft erwachse. Wird die Begründung innert Frist 
verlangt, beginnt die Rekurszeit mit der Zustellung des begründeten Entscheids zu 
laufen. 

 

§ 170 Abs. 3 und 5 erhalten folgende neue Fassung: 

 3 Der teilweise oder ganz obsiegenden Partei kann für die notwendigen Kosten der 
Vertretung (§ 146) zu Lasten der Steuerverwaltung eine Parteientschädigung 
zugesprochen werden. 

 5 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Gerichtsgebühren. 

 

§ 234 wird um folgenden Abs. 17 ergänzt: 

 17 Die Änderungen und Ergänzungen werden mit Eintritt der Rechtskraft des 
Grossratsbeschlusses vom 8. September 2010 wirksam. Sie gelten auch für 
Rekurse, die im Zeitpunkt der Inkraftsetzung bei der Steuerrekurskommission 
bereits hängig sind, für die jedoch noch kein Entscheid ergangen ist. 

 

II. 

 

Änderung anderer Erlasse: 

 

1. Das Gemeindegesetz vom 17. Oktober 19841 wird wie folgt geändert: 

 

§ 26 wird um folgenden Abs. 3 ergänzt: 

 3 Gegen letztinstanzliche Steuerentscheide der Gemeindebehörden kann Rekurs an 
die Steuerrekurskommission ergriffen werden, sofern die Steuerrekurskommission in 
den kommunalen Steuerordnungen als Rekursinstanz bezeichnet wird. 

                                            
1 SG 170.100. 
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2. Das Gesetz über die Handänderungssteuer (Handänderungssteuergesetz) vom 
26. Juni 19962 wird wie folgt geändert: 

 

§ 14 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 2 Gegen den Einspracheentscheid kann die betroffene Person innert 30 Tagen nach 
Zustellung des Entscheids schriftlich Rekurs bei der Steuerrekurskommission 
erheben. 

 

III. 

Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum und wird mit Eintritt der 
Rechtskraft wirksam. 

 

                                            
2 SG 650.100. 


